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eingerichtet. 
 

• Da sich der Pfleger von Helfenberg entschuldigt 
hat, schlägt er Johann Anton Voggendanz, 
Pfleger von Traun, als Ersatz vor und bittet die 
Behörde, die betreffenden 
Ermächtigungsschreiben für die Mitglieder der 
Kommission auszustellen. 

 
24.1.1717 Der Amtsbote in der Kanzlei des Landeshauptmanns in 

Linz bestätigt, dass er den Kommissionsmitgliedern 
Graf von Oed und Herrn Voggendanz einen Befehl 
zugestellt hat, demzufolge sie nach festgesetztem 
Termin die strittigen Mühlen in Augenschein nehmen, 
die Parteien zwecks Vergleich anhören. 
 

22.9.1717 Das Müllerhandwerk in Haslach wendet sich an die 
Landesanwaltschaft. 
 

• Paul Stegmüller, Sprinzensteiner Müller an der 
Furtmühle, hat entgegen der kaiserlichen 
Müllerordnung zu den zwei bestehenden einen 
dritten Mühlschlag neu errichtet. 
 

• Das Müllerhandwerk hat daraufhin bereits am 
17.8.1714 den Abbruch dieses widerrechtlichen 
Mühlschlags beantragt. 
 

• Nach Durchführung einer 
Untersuchungskommission erging vor 5 Wochen 
ein Dekret an den Landrichter, den 
widerrechtlichen Mühschlag abreißen zu lassen. 
 

• Der Abbruch wurde aber noch nicht durchgeführt 
und auch die Gerichtskosten noch nicht erstattet, 
obwohl die Gegenpartei den Abbruch und die 
entsprechende Zurichtung des äußeren Öl- oder 
Schwarzgangs zugesichert hatte. 
 

• Das Müllerhandwerk bittet um erneute Anordnung 
zum Abbruch des besagten Mühlgangs. 
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